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ja 
Beschlussfassung 

 

Beschluss- 
vorschlag 

Der Gemeinderat Striegistal beschließt: 
1. Der Gemeinderat billigt den Entwurf des Bebauungsplanes „Wohngebiet 

Lorenzstraße Marbach“ in der Fassung vom Mai 2026 und beschließt, 
diesen gemäß § 13 Absatz 2 Punkt 2 BauGB in Verbindung mit § 3 
Absatz 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Ort 
und Dauer der Auslegung ist öffentlich bekannt zu machen. 

2. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
erfolgt nach § 4 Absatz 2 BauGB. 

 

Sachverhalt Der Gemeinderat der Gemeinde Striegistal hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 9. April 2024 die Aufstellung des Bebauungsplanes “Wohngebiet Lo-
renzstraße Marbach” beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 1. Juni 2024 
ortsüblich bekannt gemacht.  
Planungsziel für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist die Bereitstel-
lung von circa 14 Bauplätzen für den individuellen Wohnungsbau im Ortsteil 
Marbach in der Gemeinde Striegistal. 
Damit soll das Baurecht für ein weiteres attraktives Angebot vor allem für 
junge Familien in der Gemeinde Striegistal geschaffen werden. 
Die neuen Bauplätze in der zweiten Reihe an der Lorenzstraße bieten freie 
Sicht in Richtung Süden und damit eine ruhige Wohnlage. 

Anlagen Entwurf des Bebauungsplanes „Wohngebiet Lorenzstraße Marbach“ der 
Gemeinde Striegistal, Stand  Mai 2026 

Finanzielle 
Auswirkungen 

ja/nein 

nein 

Haushaltstelle Veränderungen durch den Beschluss Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einnahmen 

Mehrkosten Mehreinnahmen gesamt davon Fördermittel 

      

 


